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RECHTSGRUNDLAGEN 
Das Baugesetzbuch (BauGB, i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017, zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.12.2023), die Baunutzungsverordnung 
(BauNVO, i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017, zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 3. Juli 2023), die Planzeichenverordnung (PlanZV, i.d.F. der Be-
kanntmachung vom 18.12.1990, geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
14.6.2021) und die Hessische Bauordnung (HBO, vom 28.05.2018). 
 
 
1. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

 In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt: 
 
1.1 Art der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 1 Abs. 6 BauNVO) 
1.1.1 Das gem. § 11 BauNVO festgesetzte „Sondergebiet - betreutes Wohnen“ 

(SO1, SO2, SO3) dient der Unterbringung einer Wohnanlage für ältere oder 
pflegebedürftige Menschen inkl. der dazugehörigen Nebenanlagen. 

 
1.1.2 Darüber hinaus zulässig sind: 

• Sozial- und Pflegeeinrichtungen sowie 
• Wohnungen für Angestellte, Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie 

für Betriebsinhaber und Betriebsleiter 
 sofern diese dem Betrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und 

Baumasse untergeordnet sind. 
 
1.2 Maß der baulichen Nutzung und Höhe baulicher Anlagen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2, § 18 und § 19 Abs. 4 BauNVO) 
1.2.1 Oberer Bezugspunkt zur Bestimmung der im Bebauungsplan festgesetzten 

Gebäudehöhe ist die Oberkante des Gebäudes (Oberkante Hauptfirstlinie bei 
geneigten Dächern und Oberkante der umlaufenden Attika bei Flachdächern) 
in senkrechter Projektion zum mittleren Anschnitt der bergseitigen Außenwand 
mit dem natürlichen Gelände (vom Architekten beim Bauantrag nachzuwei-
sen) als unteren Bezugspunkt. 

 
1.2.2 Überschreitungen durch untergeordnete Gebäude-/ Anlagenteile (z.B. Anla-

gen der Klimatechnik, Aufzugsanlagen, aufgeständerte Anlagen zur Nutzung 
solarer Strahlungsenergie) können zugelassen werden. 

 
1.3 Führung von Versorgungsleitungen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB) 
1.3.1 Versorgungsleitungen sind unterirdisch zu verlegen. 
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1.4 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen so-
wie Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie sonstige Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 i.V.m. Nr. 25 BauGB) 

1.4.1 Einfriedungen sind so zu gestalten, dass die Wanderungsbewegungen von 
Kleintieren bis Igelgröße nicht behindert werden (Holzzäune, weitmaschige 
Drahtzäune). Mauern und Mauersockel sind nicht zulässig mit Ausnahme von 
Trockenmauern aus örtlichem Gestein (z.B. Basalt, Sandstein, u.a.). 

 
1.4.2 Alle Anpflanzungen von Bäumen und Sträuchern sind mit standortheimischen 

Laubgehölzen vorzunehmen. Hierzu zählen insbesondere die in der nachfol-
genden beispielhaften Pflanzliste aufgeführten Arten. 

 Alle Anpflanzungen sind dauerhaft zu erhalten, abgängige sind durch Neuan-
pflanzungen gleichwertiger Pflanzen zu ersetzen. 

 
1.4.3 Die nicht von baulichen Anlagen sowie von befestigten Bewegungsflächen 

(z.B. Zufahrt, Stellplatz- und Wegeflächen) überdeckten Grundstücksflächen 
sind als Grünflächen anzulegen und durch Gehölzpflanzungen zu gliedern. 

 
1.4.4 Je fünf private Stellplätze ist innerhalb der Stellplatzflächen ein mittel- bis 

großkroniger Laubbaum zu pflanzen. 
 
1.4.5 Stellplatzflächen sind wasserdurchlässig zu befestigen (z.B. versickerungsfä-

higes Pflaster). 
 
1.5 Förderung der Sonnenenergienutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB) 
1.5.1 Bei der Errichtung von Gebäuden sind bauliche und sonstige technische 

Maßnahmen zur aktiven Nutzung der solaren Strahlungsenergie auf mindes-
tens 30 % der Dachflächen vorzusehen. 

 
 
2 WASSERWIRTSCHAFTLICHE FESTSETZUNG 

(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m § 37 Abs. 4 HWG) 
2.1 Versickerung und Verwertung von Niederschlagswasser 
2.1.1 Zur Schonung des Wasserhaushaltes und zur Entlastung der kommunalen 

Abwasseranlagen ist das auf den versiegelten Grundstücksflächen anfallende 
Niederschlagswasser auf dem Grundstück zu versickern und/oder zu sam-
meln und zu verwerten (z.B. zur Grünflächenbewässerung). Ausnahmen kön-
nen zugelassen werden sofern nachweislich wasserwirtschaftliche oder ge-
sundheitliche Belange entgegenstehen. 
Überschüssiges Wasser ist verzögert dem nächstgelegenen Vorfluter oder 
dem öffentlichen Regenwasserkanal zuzuführen. Die Erforderlichkeit der Ab-
leitung sowie der zur Vermeidung von Abflussverschärfungen erforderliche 
Drosselabfluss ist der Gemeinde gegenüber fachlich nachzuweisen. 
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3. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
 ( § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 HBO) 
3.1 Dachgestaltung und Dachneigung  

Die Dacheindeckung geneigter Dächer (> 5°) ist in Schiefer oder schieferfar-
bener Deckung vorzunehmen.  
Flachdächer sowie flachgeneigte Dächer (< 5°) sind mindestens extensiv zu 
begrünen. 
 

3.2 Material der Außenhaut 
Verkleidungen mit glasierten Fliesen, Kunststoff, Faserzement oder sonstigen 
grellbunten bzw. metallisch glänzenden Materialien sind an Fassaden und So-
ckeln nicht zulässig. Sichtbare Außenmauern sind zu verputzen, zu verkleiden 
oder zu verblenden. 
 

3.3 Werbeanlagen 
Anlagen der Außenwerbung sind nur an Stätten der eigenen Leistung zuge-
lassen. Sie dürfen nicht an Bäumen oder über Traufhöhe angebracht werden 
und dürfen gestalterisch bedeutsame Bauglieder nicht überdecken. Leuchtfar-
ben, Laserlichtanlagen, Blinklichter und bewegliche Schaubänder sind nicht 
zulässig. 
 
 

4. HINWEISE, NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN 
4.1 Bodendenkmäler 

Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt werden, so ist dies dem Lan-
desamt für Denkmalpflege, Archäologische Denkmalpflege oder der Unteren 
Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen. 
 

4.2 Altlasten, Bodenkontaminationen 
Werden im Rahmen der Baumaßnahmen, insbesondere bei Ausschachtmaß-
nahmen im Plangebiet dennoch Bodenkontaminationen oder sonstige Beein-
trächtigungen festgestellt, von denen eine Gefährdung für Mensch und Um-
welt ausgehen können, ist umgehend die nach HAltBodSchG (Hessisches Alt-
lasten- und Bodenschutzgesetz) zuständige Bodenschutzbehörde zu benach-
richtigen. 
 

4.3 Bodenschutz 
Ausführungshinweise zum vorsorgenden Bodenschutz: 
1. Vor Beginn von Baumaßnahmen sollte der Baugrund objektbezogen un-

tersucht und bewertet werden. Nach § 202 BauGB in Verbindung mit DIN 
18915 ist der Oberboden (Mutterboden) bei Errichtung oder Änderung von 
baulichen Anlagen in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung 
zu schützen. Er ist zu sichern und vordringlich im Plangebiet, erst nach-
rangig auch a.a.O., zur Wiederverwendung zu lagern und später fachge-
recht wieder einzubauen.  

2. Wo logistisch möglich sind Flächen vom Baustellenverkehr auszunehmen, 
z.B. durch Absperrung oder Einrichtung fester Baustraßen und Lagerflä-
chen. 
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3. Die Belastung des Bodens hat in Abhängigkeit der Verdichtungsempfind-
lichkeit (Feuchte) des Bodens, also witterungsbedingt, zu erfolgen. Ggf. 
kann durch den Einsatz von Baggermatten/ breiten Rädern/ Kettenlauf-
werken etc. die Befahrbarkeit des Bodens verbessert werden. 

4. Von stark belasteten/ befahrenen Bereichen ist zuvor der Oberboden ab-
zutragen. 

5. Beim Aushub von Baugruben ist Ober- und Unterboden separat auszu-
bauen, zu lagern und in der ursprünglichen Reihenfolge wieder einzubau-
en. 

6. Die Höhe der Boden-Mieten darf 2 m bzw. 4 m (bei Ober- bzw. Unterbo-
den) nicht übersteigen. 

7. Die Bodenmieten dürfen nicht befahren werden und sind bei mehrmonati-
ger Standzeit gezielt zu begrünen. 

8. Verdichteter Boden ist nach Abschluss der Bauarbeiten und vor Auftrag 
des Oberbodens und der Eingrünung zu lockern (Tiefenlockerung). Da-
nach darf der Boden nicht mehr befahren werden. 

Weiterführende Infoblätter: 

• Boden - mehr als Baugrund; Bodenschutz für Bauausführende. 

• Boden - damit Ihr Garten funktioniert; Bodenschutz für Häuslebauer. 
Zu beachtende DIN-Vorschriften: 

• DIN 18915: Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Bodenarbeiten. 

• DIN 19639: Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorha-
ben. 

• DIN 19731: Bodenbeschaffenheit - Verwertung von Bodenmaterial und 
Baggergut. 

 
4.4 Schutz der wildlebenden Tier- und Pflanzenarten 

Zum Schutz von lichtempfindlichen Tier- und Pflanzenarten sowie Insekten 
regelt der § 35 Hessisches Naturschutzgesetz (HeNatG) u.a. 

• Art, Umfang und Zulässigkeit von künstlichem Licht (§ 35 Abs. 1-7 
HeNatG), 

• Gestaltung der Straßenbegleitflächen (§ 35 Abs. 8 HeNatG) sowie 

• den Ausschluss von Schottergärten (§ 35 Abs. 9 HeNatG). 
Darüber hinaus ist Vegetation generell nicht zu beleuchten oder direkt anzu-
strahlen und Beleuchtungsanlagen sollten so gestaltet werden, dass durch die 
spektrale Zusammensetzung des Lichts (Wahl der Lichtfarbe) eine möglichst 
geringe Anlockwirkung entfaltet wird. 
Ebenfalls werden Regelungen zum "Artenschutz bei baulichen Anlagen, Ver-
meidung von Vogelschlag an Glasflächen" (§ 37 HeNatG) sowie innerhalb von 
Flächen, die für eine bauliche Nutzung zugelassen sind zur "Vorübergehen-
den Entnahme von Tieren, Natur auf Zeit" (§ 40 HeNatG) getroffen. 
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4.5 Gewässerrandstreifen 
Entlang des "Itterbachs" ist der gesetzlich geschützte Gewässerrandstreifen in 
einer Breite von 10 m zu beachten. In diesem gelten die Ver- und Gebote der 
§ 23 Hessisches Wassergesetz i.V.m. § 38 Wasserhaushaltsgesetz sowie die 
Anforderungen an den Ufer- und Auenschutz aus dem Bundesnaturschutzge-
setz (§ 61 BNatSchG). 
 

4.6 Hellbezugswert der Oberflächen (Albedo-Effekt) 
Gebäudefassaden, Nebenanlagen, Stellplätze und befestigten Flächen sollten 
aus klimaökologischen Gründen möglichst in hellen Belägen/Farbtönen her-
gestellt werden und die Planungen/Ausführungen entsprechend den Albedo-
Effekt der Materialien berücksichtigen. Es wird daher die Verwendung heller 
Beläge bzw. heller Farbtöne mit einem Hellbezugswert nicht kleiner als 70 für 
Gebäudefassaden, Nebenanlagen, Stellplätze und befestigte Flächen empfoh-
len, um die Oberflächenerwärmung durch Sonneneinstrahlung im Vergleich zu 
dunklen Oberflächen, wie z.B. herkömmlicher Asphalt oder sonstige Materia-
lien unterhalb eines Hellbezugswertes von 70, zu verringern. 
 

4.7 Starkregen-Hinweiskarte 
Das Plangebiet liegt nach der Starkregen-Hinweiskarte des Hessischen Lan-
desamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie in einer 1x1km-Kachel mit 
mittlerem Starkregen-Index und nicht erhöhter Vulnerabilität. 
Aufgrund der nur geringen Auflösung der Karte können keine konkreten Maß-
nahmen auf Bauleitplanebene abgeleitet werden. Gegebenenfalls erforderli-
che Sicherungsmaßnahmen obliegen den einzelnen Bauherrn auf den nach-
folgenden Planungsebenen. 
 

4.8 Schutz von Versorgungsleitungen 
Im Bereich von Ver- und Entsorgungsleitungen sind Pflanzmaßnahmen und 
Erdarbeiten nur in direkter Abstimmung mit dem Versorgungsträger durchzu-
führen. 
Im Falle von Baumpflanzungen sind die einschlägigen technischen Regelwer-
ke zu beachten („Merkblatt über Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle" 
2013 (FGSV 939), DIN 18920 „Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen und Ve-
getationsflächen bei Baumaßnahmen“ sowie FLL-"Empfehlungen für Baum-
pflanzungen Teil 1 + 2"). 
Fernmelde- und Telefoneinrichtungen werden von der Deutschen Telekom 
verlegt und unterhalten. Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen 
sind frühzeitig (mindestens 4 Monate vor Baubeginn) der Deutschen Telekom 
Technik GmbH anzuzeigen. 
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5. BEISPIELHAFTE PFLANZLISTE 
(Hinweis: Ausbreitungsaggressive invasive Arten dürfen nicht angepflanzt 
werden.) 

5.1 Großkronige Bäume: 
Acer pseudoplatanus -  Bergahorn 
Fraxinus excelsior -  Esche 
Fagus sylvatica -  Rotbuche 

 
5.2 Mittel- und kleinkronige Bäume: 

Betula pendula  -  Birke 
Prunus avium -  Vogelkirsche 
Salix caprea -  Salweide 
Sorbus aria -  Mehlbeerbaum 
Sorbus aucuparia -  Eberesche 

 
5.3 Sträucher: 

Cornus sanguinea -  Roter Hartriegel 
Corylus avellana -  Hasel 
Alnus frangula -  Faulbaum 
Crataegus monogyna  -  Eingriffeliger Weißdorn 
Crataegus oxyacantha -  Zweigriffeliger Weißdorn 
Euonymus europaeus -  Pfaffenhütchen 
Lonicera xylosteum -  Heckenkirsche 
Prunus padus -  Traubenkirsche 
Prunus spinosa -  Schlehe, Schwarzdorn 
Rubus spec. -  Brombeere, Himbeere 
Rosa canina  -  Hundsrose 
Sambucus nigra -  Schwarzer Holunder 
Sambucus racemosa -  Traubenholunder 
Viburnum opulus -  Gewöhnlicher Schneeball 
(weitere ungefüllte Rosen, nicht aber Kartoffelrose - Rosa rugosa) 

 
5.4 Kletterpflanzen: 

Clematis vitalba -  Waldrebe 
Lonicera caprinifolia -  Geißschlinge 
Spalierobst, Kletterrosen, Zaunrübe, Wicken zur Bepflanzung von Einfriedungen. 

 
 


